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mindestens die Hälfte der Strafe vollzogen ist. Bei einem 
bereits mit Freiheitsentzug vorbestraften Verurteilten ist 
die Strafaussetzung nur zulässig, wenn er durch besonders 
beispielhaftes Verhalten gezeigt hat, daß er aus seiner 
Bestrafung die notwendigen Lehren gezogen hat.

(3) Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der Straf
aussetzung auf Bewährung kann das Gericht dem Ver
urteilten Verpflichtungen gemäß § 45 Absatz 3 des Straf
gesetzbuches auferlegen. Es kann ferner ein Kollektiv der 
Werktätigen mit dessen Einverständnis beauftragen, dem 
Verurteilten bei der Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben, insbesondere in das Arbeitsleben, und 
in seinem Bemühen um ein gesellschaftlich verantwor
tungsbewußtes Verhalten zu helfen und erzieherisch auf 
ihn einzuwirken.

(4) Die Bewährungszeit ist auf mindestens ein Jahr und 
auf höchstens fünf Jahre zu bemessen. Dem Verurteilten 
auf erlegte Verpflichtungen sind für eine bestimmte, die 
Bewährungszeit nicht übersteigende Dauer auszuspre
chen.“

Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden Absätze 5 bis 8.

52. § 350 StPO erhält folgende Fassung:

„§ 350

(1) Legt das Gericht dem Verurteilten zur Erhöhung der 
erzieherischen Wirkung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung gemäß § 45 Absatz 3 des Strafgesetzbuches Verpflich
tungen auf oder ordnet es gemäß §§ 45 Absatz 4 oder 47 
Absätze 2 und 3 des Strafgesetzbuches Maßnahmen zu 
seiner Wiedereingliederung an, hat es den Leitern der 
Betriebe, staatlichen Organe und Einrichtungen, den Vor
ständen der Genossenschaften und den Leitungen gesell
schaftlicher Organisationen sowie den Kollektiven, in 
deren Bereich der Verurteilte arbeitet und lebt, die zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung gemäß § 46 des Straf
gesetzbuches für die Erziehung und Kontrolle des Ver
urteilten notwendigen Informationen und Hinweise zu 
geben. Es kann ihnen Empfehlungen zur Gestaltung des 
Erziehungs- und Bewährungsprozesses übermitteln.

(2) Das Gericht hat unter unmittelbarer Mitwirkung der 
Schöffen, gesellschaftlichen Beauftragten und anderer Bür
ger sowie im Zusammenwirken mit den Leitern der Be
triebe, staatlichen Organe und Einrichtungen, den Vor
ständen der Genossenschaften und Leitungen gesellschaft
licher Organisationen sowie den Kollektiven die Ver
wirklichung der Strafaussetzung auf Bewährung in dem 
zur Gewährleistung der Erziehung und Bewährung des 
Verurteilten notwendigen Umfange zu kontrollieren. 
Hierzu ist das Gericht im Rahmen seiner Zuständigkeit 
insbesondere verpflichtet, wenn dem Verurteilten zur Er
höhung der erzieherischen Wirkung der Strafaussetzung 
auf Bewährung gemäß § 45 Absatz 3 des Strafgesetzbuches 
bestimmte Pflichten auferlegt oder gemäß §§ 45 Absatz 4 
oder 47 Absätze 2 und 3 des Strafgesetzbuches Maßnahmen 
zu seiner Wiedereingliederung angeordnet wurden.

(3) Hat der Verurteilte während der Bewährungszeit er
hebliche Fortschritte in seiner gesellschaftlichen Entwick
lung gemacht, kann das Gericht ihm nach Ablauf von 
mindestens einem Jahr den Rest der Bewährungszeit und 
der Freiheitsstrafe durch Beschluß erlassen. Der für die 
erzieherische Einwirkung verantwortliche Leiter, das Kol
lektiv, dem der Verurteilte angehört, der Bürge sowie der 
Staatsanwalt können entsprechende Anträge stellen.

(4) Für die Durchführung der Kontrolle der Erziehung 
und Bewährung des Verurteilten sowie die hierbei zu 
treffenden Entscheidungen und Maßnahmen gilt § 342 Ab
sätze 2, 4, 5 und 7 entsprechend.“

53. Nach § 350 StPO wird eingefügt:

„§ 350a

(1) Das Gericht hat unter den Voraussetzungen des § 45 
Absatz 5 des Strafgesetzbuches durch Beschluß den Voll
zug der Freiheitsstrafe anzuordnen.

(2) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des § 45 
Absatz 6 des Strafgesetzbuches durch Beschluß den Voll
zug der Freiheitsstrafe anordnen. Zur Entscheidung hier
über kann es eine mündliche Verhandlung durchführen. 
Das gleiche gilt, wenn nachträglich Umstände bekannt 
werden, die zur Versagung der Strafaussetzung auf Be
währung geführt hätten, falls sie bereits bei ihrer Ge
währung bekannt gewesen wären. Einen entsprechenden 
Antrag können der für die erzieherische Einwirkung ver
antwortliche Leiter, das Kollektiv, dem der Verurteilte 
angehört, oder der Bürge stellen. Der Antrag kann auch 
vom Staatsanwalt gestellt werden.

(3) Der Vollzug der Freiheitsstrafe darf auch nach Ablauf 
der Bewährungszeit angeordnet werden, wenn bei Ablauf 
der Bewährungszeit gegen den Verurteilten ein Strafver
fahren wegen des Verdachts einer während der Bewäh
rungszeit begangenen Straftat eingeleitet war und der 
Verurteilte wegen dieser Straftat zu einer Strafe mit Frei
heitsentzug verurteilt wurde.

(4) Für die Aussetzung der Arbeitserziehung auf Bewäh
rung gelten diese Bestimmungen entsprechend.“

54. § 354 StPO erhält folgende Fassung:

„§ 354

Absehen von der Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

(1) Von der Verwirklichung von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit kann abgesehen werden, 
wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einem an
deren Staat ausgeliefert wird.

(2) Die Verwirklichung von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit ist nicht einzuleiten oder zu 
beenden, wenn der Verurteilte zur Verwirklichung der 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit einem 
anderen Staat übergeben wird.

(3) Kehrt der Verurteilte zurück, kann die Verwirklichung 
der nicht durchgeführten Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit nachgeholt werden.“

55. § 357 StPO erhält folgende Fassung:

Mitwirkung von Schöffen und mündliche Verhandlung

§357

„(1) Die bei der Verwirklichung der Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu treffenden gericht
lichen Entscheidungen sind vom Gericht erster Instanz zu 
erlassen.

(2) Das Gericht entscheidet unter Mitwirkung von Schöf
fen, wenn das Hauptverfahren in erster Instanz vor einem 
Kollegialgericht stattgefunden hat und zur Vorbereitung 
der Entscheidung eine mündliche Verhandlung durchge
führt oder eine nicht zwingend vorgeschriebene Entschei
dung zuungunsten des Verurteilten getroffen werden soll. 
In den übrigen Fällen entscheidet das Gericht durch den 
Richter.“

(3) Wie bisher Abs. 2.


